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MVG Novellierung 2025 
 
IX. Abschnitt 
Interessenvertretung besonderer Mitarbeitergruppen 
 

 
§ 49 
Vertretung der Jugendlichen und der Auszubildenden 
 
(1) Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unter 18 Jahren, die Auszubildenden sowie die weiteren zu 
ihrer Berufsausbildung Beschäftigten wählen ihre Vertretung, die von der Mitarbeitervertretung in 
Angelegenheiten der Jugendlichen und Auszubildenden zur Beratung hinzuzuziehen ist.  
 
Wählbar sind alle Wahlberechtigten nach Satz 1, die am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben.  
Wählbar sind alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nach § 2, die am Wahltag das 25. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben oder die zu ihrer Berufsausbildung beschäftigt werden. § 10 Absatz 2 Buchstabe 
a) findet Anwendung. Mitglieder der Mitarbeitervertretung sind nicht wählbar. 
 
Gewählt werden: 
eine Person bei Dienststellen mit in der Regel 5 bis 15 Wahlberechtigten; 
drei Personen bei Dienststellen mit in der Regel 16 bis 50 Wahlberechtigten; 
fünf Personen bei Dienststellen mit in der Regel mehr als insgesamt 50 Wahlberechtigten. 
 
(1a) Die zur Wahl stehenden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden auf die aus ihren 
Arbeitsverträgen sich ergebenden Loyalitätsobliegenheiten hingewiesen. 
Die zur Wahl stehenden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden auf ihre Loyalitätsobliegenheiten 
hingewiesen. 
 
(2) Die Amtszeit beträgt zwei Jahre. 
 
(3) Beantragt ein Mitglied der Vertretung spätestens einen Monat vor Beendigung seines 
Ausbildungsverhältnisses für den Fall des erfolgreichen Abschlusses seiner Ausbildung schriftlich die 
Weiterbeschäftigung, so bedarf die Ablehnung des Antrages durch die Dienststellenleitung der 
Zustimmung der Mitarbeitervertretung, wenn die Dienststelle gleichzeitig weitere Auszubildende 
weiterbeschäftigt. Die Zustimmung kann nur verweigert werden, wenn der durch Tatsachen 
begründete Verdacht besteht, dass die Ablehnung der Weiterbeschäftigung wegen der Tätigkeit als 
Mitglied der Vertretung erfolgt. Verweigert die Mitarbeitervertretung die Zustimmung, so kann die 
Dienststellenleitung innerhalb von zwei Wochen das Kirchengericht anrufen. 
(3) Beabsichtigt der Arbeitgeber, einen Auszubildenden, der Mitglied der Jugend- und 
Auszubildendenvertretung ist, nach Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses nicht in ein 
Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit zu übernehmen, so hat er dies drei Monate vor Beendigung 
des Berufsausbildungsverhältnisses dem Auszubildenden schriftlich mitzuteilen. 
 
(4) Verlangt ein in Absatz 3 genannter Auszubildender innerhalb der letzten drei Monate vor 
Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses schriftlich vom Arbeitgeber die Weiterbeschäftigung, 
so gilt zwischen Auszubildendem und Arbeitgeber im Anschluss an das Berufsausbildungsverhältnis 
ein Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit als begründet. Der Arbeitgeber kann spätestens bis zum 
Ablauf von zwei Wochen nach Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses beim Arbeitsgericht 
beantragen, 
1. festzustellen, dass ein Arbeitsverhältnis nach Satz 1 nicht begründet wird, 
oder 
2. das bereits nach Satz 1 begründete Arbeitsverhältnis aufzulösen, 
wenn Tatsachen vorliegen, aufgrund derer dem Arbeitgeber unter Berücksichtigung aller Umstände 
die Weiterbeschäftigung nicht zugemutet werden kann. In dem gerichtlichen Verfahren ist die Jugend- 
und Auszubildendenvertretung sowie die Mitarbeitervertretung anzuhören. Dieser Absatz findet 
unabhängig davon Anwendung, ob der Arbeitgeber seiner Mitteilungspflicht nach Absatz 3 
nachgekommen ist. 
 



 2 

 
(5) Für Mitglieder der Vertretung nach Absatz 1 gelten, soweit in den Absätzen 1 bis 3 nichts anderes 
bestimmt ist, die §§ 11, 13, 14, 15 Absatz 2 bis 4 und §§ 16 bis 19 sowie §§ 21 und 22 entsprechend. 
§ 18 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass das Amt in der Jugend- und Auszubildendenvertretung 
für die Dauer der Amtszeit weiterhin besteht, wenn bei Beendigung des 
Berufsausbildungsverhältnisses ein Arbeitsverhältnis zu demselben Arbeitgeber 
besteht. 
 
 
§ 11 
Wahlverfahren 
(1) Die Mitglieder der Mitarbeitervertretung werden in gleicher, freier, geheimer und unmittelbarer Wahl gemeinsam und nach den Grundsätzen 
der Mehrheitswahl (Persönlichkeitswahl) gewählt. Die Wahlberechtigten haben das Recht, Wahlvorschläge zu machen. Für Dienststellen mit in 
der Regel nicht mehr als 50 Wahlberechtigten und bei Nachwahlen soll ein vereinfachtes Wahlverfahren (Wahl in der Versammlung der 
wahlberechtigten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen) vorgesehen werden. Satz 3 gilt entsprechend für Mitarbeitervertretungen gemäß § 5 a. 
 
(2) Die Wahl leitet ein Wahlvorstand. Die Mitglieder des Wahlvorstandes werden von der Mitarbeitervertretung benannt. Besteht keine 
Mitarbeitervertretung, wird ein Wahlvorstand von der Mitarbeiterversammlung gewählt. Im Einzelnen ist die Vorbereitung und Durchführung der 
Wahl durch eine Wahlordnung zu regeln, die vom Oberkirchenrat unter Mitwirkung der Arbeitsrechtlichen Kommission erlassen wird. 
 
§ 13 
Wahlschutz, Wahlkosten 
(1) Niemand darf die Wahl der Mitarbeitervertretung behindern oder in unlauterer Weise beeinflussen. Insbesondere dürfen Wahlberechtigte in der 
Ausübung des aktiven oder des passiven Wahlrechts nicht beschränkt werden. 
 
(2) Die Versetzung, Zuweisung, Abordnung oder Personalgestellung eines Mitgliedes des Wahlvorstandes oder eines Wahlbewerbers oder einer 
Wahlbewerberin ist ohne seine oder ihre Zustimmung bis zur Dauer von sechs Monaten nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses unzulässig. 
 
(3) Die Kündigung eines Mitgliedes des Wahlvorstandes ist vom Zeitpunkt seiner Bestellung an, die Kündigung eines Wahlbewerbers oder einer 
Wahlbewerberin, vom Zeitpunkt der Aufstellung des Wahlvorschlages an nur zulässig, wenn Tatsachen vorliegen, die den Dienstgeber zur 
außerordentlichen Kündigung berechtigen. Satz 1 gilt für eine Dauer von sechs Monaten nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses entsprechend. 
Die außerordentliche Kündigung bedarf der Zustimmung der Mitarbeitervertretung. § 38 Absatz 3 und 4 gelten mit der Maßgabe entsprechend, 
daß die Dienststellenleitung die Frist bis auf drei Arbeitstage verkürzen kann. Der besondere Kündigungsschutz nach Satz 1 gilt nicht für 
Mitglieder eines Wahlvorstandes, die durch kirchengerichtlichen Beschluss abberufen worden sind. 
 
Zu § 13 Absatz 2 und 3: 
8a. Die Wahlschutzbestimmungen gelten auch bei Nach- und Neuwahlen. 
 
(4) Die Dienststelle trägt die Kosten der Wahl; bei der Wahl einer gemeinsamen Mitarbeitervertretung werden die Kosten der Wahl auf die 
einzelnen Dienststellen im Verhältnis der Zahlen ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen umgelegt, sofern keine andere Verteilung der Kosten 
vorgesehen wird. Bei gemeinsamen Mitarbeitervertretungen innerhalb eines Kirchenbezirks werden die Kosten der Wahl vom Kirchenbezirk, in 
den Fällen des § 5a Absatz 3, 4 und 6 von der Landeskirche getragen. 
 
(5) Notwendiges Versäumnis von Arbeitszeit infolge der Ausübung des Wahlrechts, der Teilnahme an dafür bestimmten 
Mitarbeiterversammlungen oder der Betätigung im Wahlvorstand hat keine Minderung der Dienstbezüge oder des Arbeitsentgeltes zur Folge. 
 
(6) Mitglieder des Wahlvorstands haben für die Teilnahme an Schulungsveranstaltungen, die ihnen für ihre Tätigkeit erforderliche Kenntnisse 
vermitteln, Anspruch auf Arbeitsbefreiung von bis zu zwei Arbeitstagen ohne Minderung der Bezüge. § 19 Absatz 3 Satz 3 gilt entsprechend. 
 
§ 14 
Anfechtung der Wahl 
(1) Die Wahl kann innerhalb von zwei Wochen, vom Tag der Bekanntgabe des Wahlergebnisses angerechnet, von mindestens drei 
Wahlberechtigten oder der Dienststellenleitung bei dem Kirchengericht schriftlich angefochten werden, wenn geltend gemacht wird, daß gegen 
wesentliche Bestimmungen über die Wahlberechtigung, die Wählbarkeit oder das Wahlverfahren verstoßen und der Verstoß nicht behoben 
worden ist. 
 
(2) Wird kirchengerichtlich festgestellt, daß durch den Verstoß das Wahlergebnis beeinflusst oder geändert werden konnte, so ist das 
Wahlergebnis für ungültig zu erklären und die Wiederholung der Wahl anzuordnen. § 16 gilt entsprechend. 
 
Zu § 14 
9. Beteiligte im kirchengerichtlichen Verfahren der Anfechtung der Wahl ist die neu gewählte Mitarbeitervertretung. Beruht die kirchengerichtlich 
festgestellte Ungültigkeit des Wahlergebnisses darauf, dass das Einvernehmen gemäß § 5 a Abs. 1 bis 3 nicht korrekt hergestellt wurde, so wird 
bei Distrikts- und Einzelmitarbeitervertretungen im Kirchenbezirk die Kirchenbezirksmitarbeitervertretung für die Mitarbeitenden zuständig; im 
Übrigen sind bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen Mitarbeitervertretungen gemäß § 5 zu wählen. 
 
§ 15 
Amtszeit 
(2) Die regelmäßigen Mitarbeitervertretungswahlen im Geltungsbereich dieses Gesetzes finden alle vier Jahre in der Zeit vom 1. Januar bis 30. 
April statt. Die Amtszeit der bisherigen Mitarbeitervertretung endet am 30. April. Die Amtszeit der neugewählten Mitarbeitervertretung beginnt am 
1. Mai. 
 
(3) Findet außerhalb der allgemeinen Wahlzeit eine Mitarbeitervertretungswahl statt, so ist unabhängig von der Amtszeit der Mitarbeitervertretung 
in der nächsten allgemeinen Wahlzeit erneut zu wählen, es sei denn, die Mitarbeitervertretung ist am 30. April des Wahljahres noch nicht ein Jahr 
im Amt. 
 
(4) Die bisherige Mitarbeitervertretung führt die Geschäfte bis zu deren Übernahme durch die neugewählte Mitarbeitervertretung weiter, längstens 
jedoch sechs Monate über den Ablauf ihrer Amtszeit hinaus. Alsdann ist nach § 7 zu verfahren. 
 
§ 16 
Nachwahl und Neuwahl der Mitarbeitervertretung vor Ablauf der Amtszeit 
(1) Die Mitarbeitervertretung ist unverzüglich durch Nachwahl der erforderlichen Zahl von Mitgliedern und Ersatzmitgliedern zu ergänzen, wenn 
die Gesamtzahl ihrer Mitglieder nach Eintreten sämtlicher Ersatzmitglieder unter die in § 8 Abs. 1 vorgeschriebene Zahl gesunken ist. Bis zum 
Abschluß der Nachwahl nehmen die verbleibenden Mitglieder oder das verbleibende Mitglied die Aufgaben der Mitarbeitervertretung wahr. 
 
 
Zu § 16 Abs. 1: 
10. Für die Nachwahl gelten die Bestimmungen für die Wahl der Mitarbeitervertretung entsprechend. 
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11. Wird bei der Neuwahl nicht die nach § 8 erforderliche Anzahl von Mitgliedern für die Mitarbeitervertretung erreicht, ist spätestens nach einem 
Jahr eine Nachwahl nach § 16 durchzuführen. 
 
(2) Die Mitarbeitervertretung ist vor Ablauf ihrer Amtszeit unverzüglich neu zu wählen, wenn sie:  
a) mit den Stimmen der Mehrheit der Mitglieder ihren Rücktritt beschlossen hat oder 
b) nach § 17 aufgelöst worden ist. 
 
§ 17 
Ausschluss eines Mitgliedes oder Auflösung der Mitarbeitervertretung 
Auf schriftlichen Antrag eines Viertels der Wahlberechtigten, der Mitarbeitervertretung oder der Dienststellenleitung kann kirchengerichtlich der 
Ausschluss eines Mitglieds der Mitarbeitervertretung oder die Auflösung der Mitarbeitervertretung wegen groben Missbrauchs von Befugnissen 
oder wegen grober Verletzung von Pflichten, die sich aus diesem Gesetz ergeben, beschlossen werden. 
 
§ 18 
Erlöschen und Ruhen der Mitgliedschaft, Ersatzmitgliedschaft 
(1) Die Mitgliedschaft in der Mitarbeitervertretung erlischt durch 
a) Ablauf der Amtszeit, 
b) Niederlegung des Amtes, 
c) Beendigung des Dienst- oder Arbeitsverhältnisses, 
d) Ausscheiden aus der Dienststelle, 
e) Verlust der Wählbarkeit, 
f) Beschluß nach § 17. 
Dies gilt im Falle des Buchst. d) nicht, wenn das Mitglied einer gemeinsamen Mitarbeitervertretung nach § 5 a angehört und zu einer Dienststelle 
innerhalb des Zuständigkeitsbereichs der gemeinsamen Mitarbeitervertretung wechselt. 
 
(2) Die Mitgliedschaft in der Mitarbeitervertretung ruht, 
a) solange einem Mitglied die Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben untersagt ist, 
b) wenn ein Mitglied voraussichtlich länger als drei Monate an der Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben oder seines Amtes als Mitglied der 
Mitarbeitervertretung gehindert ist, 
c) wenn ein Mitglied für länger als drei Monate beurlaubt oder aufgrund einer Arbeitsrechtsregelung oder gesetzlicher Vorschriften freigestellt wird. 
 
(3) In den Fällen des Absatzes 1 und für die Dauer des Ruhens der Mitgliedschaft nach Absatz 2 rückt die Person als Ersatzmitglied in die 
Mitarbeitervertretung nach, die bei der vorhergehenden Wahl die nächstniedrige Stimmenzahl erreicht hat. 
 
(4) Bei Erlöschen der Mitgliedschaft in der Mitarbeitervertretung haben die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen alle in ihrem Besitz befindlichen 
Unterlagen, die sie in ihrer Eigenschaft als Mitglied der Mitarbeitervertretung erhalten haben, der Mitarbeitervertretung 
auszuhändigen. 
 
§ 19 
Ehrenamt, Behinderungs- und Begünstigungsverbot, Arbeitsbefreiung 
(1) Die Mitglieder der Mitarbeitervertretung üben ihr Amt unentgeltlich als Ehrenamt aus. Sie dürfen weder in der Ausübung ihrer Aufgaben oder 
Befugnisse behindert noch wegen ihrer Tätigkeit benachteiligt oder begünstigt werden; dies gilt auch für ihre berufliche Entwicklung. 
 
(2) Die für die Tätigkeit notwendige Zeit ist den Mitgliedern der Mitarbeitervertretung ohne Minderung ihrer Bezüge innerhalb der allgemeinen 
Arbeitszeit zu gewähren, soweit die Aufgaben nicht in der Zeit der Freistellung nach § 20 erledigt werden können. Ist einem Mitglied der 
Mitarbeitervertretung die volle Ausübung seines Amtes in der Regel innerhalb seiner persönlichen Arbeitszeit nicht möglich, so ist es auf Antrag 
von den ihm obliegenden Aufgaben in angemessenem Umfang zu entlasten. Dabei sind die besonderen Gegebenheiten des Dienstes und der 
Dienststelle zu berücksichtigen. Soweit erforderlich, soll die Dienststellenleitung für eine Ersatzkraft sorgen. Können die Aufgaben der 
Mitarbeitervertretung aus dienstlichen Gründen nicht innerhalb der Arbeitszeit wahrgenommen werden, so ist hierfür Freizeitausgleich zu 
gewähren. Ist dies aus dienstlichen Gründen nicht möglich, so ist die aufgewendete Zeit wie Mehrarbeit zu vergüten; dies gilt nicht für öffentlich-
rechtliche Dienstverhältnisse. 
 
Zu § 19 Abs. 2: 
12. Die Mitglieder der Mitarbeitervertretung haben die für die MAV-Tätigkeit aufgewendete Zeit schriftlich zu erfassen. Diese ist von dem oder der 
Vorsitzenden der Mitarbeitervertretung schriftlich zu bestätigen. Konnte die MAV-Tätigkeit aus dienstlichen Gründen nicht innerhalb der 
persönlichen Arbeitszeit geleistet werden, so ist hierfür bei der Dienststellenleitung zeitnah Freizeitausgleich geltend zu machen. Die 
Dienststellenleitung genehmigt den Freizeitausgleich; falls dies aus dienstlichen Gründen nicht möglich ist, veranlasst die Dienststellenleitung die 
Vergütung der aufgewendeten Zeit als Mehrarbeit. 
 
(3) Den Mitgliedern der Mitarbeitervertretung ist für die Teilnahme an Tagungen und Lehrgängen, die ihnen für die Tätigkeit in der 
Mitarbeitervertretung erforderliche Kenntnisse vermitteln, die dafür notwendige Arbeitsbefreiung ohne Minderung der Bezüge oder des 
Erholungsurlaubs bis zur Dauer von insgesamt vier Wochen während einer Amtszeit zu gewähren. Berücksichtigt wird die tatsächliche zeitliche 
Inanspruchnahme, höchstens aber die bis zur täglichen Arbeitszeit einer vollbeschäftigten Mitarbeiterin oder eines vollbeschäftigten Mitarbeiters. 
Über die Aufteilung des Anspruchs auf Arbeitsbefreiung zur Teilnahme an Tagungen und Lehrgängen auf die einzelnen Mitglieder kann eine 
Dienstvereinbarung abgeschlossen werden. Die Dienststellenleitung kann die Arbeitsbefreiung versagen, wenn dienstliche Notwendigkeiten nicht 
ausreichend berücksichtigt worden sind. 
 
Zu § 19 Absatz 3: 
12a. Die Arbeitsbefreiung für die Teilnahme an Tagungen und Lehrgängen steht allen MAV- 
Mitgliedern unabhängig von einer etwaigen Freistellung nach § 20 zu. 
 
§ 21 
Schutz vor Abordnung, Versetzung, Zuweisung und Personalgestellung, 
Kündigungsschutz 
(1) Die Mitglieder der Mitarbeitervertretung dürfen ohne ihre Zustimmung nur abgeordnet, versetzt, zugewiesen oder zu einer anderen Dienststelle 
gestellt werden, wenn dies aus wichtigen dienstlichen Gründen unvermeidbar ist und die Mitarbeitervertretung zustimmt. Besteht die 
Mitarbeitervertretung nach § 8 Absatz 1 aus einer Person, hat die Dienststellenleitung die Zustimmung des Ersatzmitgliedes nach § 18 Absatz 3 
einzuholen. 
(2) Einem Mitglied der Mitarbeitervertretung darf nur gekündigt werden, wenn Tatsachen vorliegen, die den Dienstgeber zur außerordentlichen 
Kündigung berechtigen. Die außerordentliche Kündigung bedarf der Zustimmung der Mitarbeitervertretung oder der Zustimmung des 
Ersatzmitgliedes, falls die Mitarbeitervertretung nur aus einer Person besteht. Die Sätze 1 und 2 gelten für einen Zeitraum von einem Jahr nach 
Beendigung der Amtszeit entsprechend, es sei denn, dass die Amtszeit durch einen Beschluss nach § 17 beendet wurde. § 38 Absatz 3 und 4 gilt 
mit der Maßgabe entsprechend, dass die Dienststellenleitung die Frist bis auf drei Arbeitstage verkürzen kann. 
(3) Wird die Dienststelle ganz oder zu einem wesentlichen Teil aufgelöst, ist eine Kündigung frühestens zum Zeitpunkt der Auflösung zulässig, es 
sei denn, dass wegen zwingender betrieblicher Gründe zu einem früheren Zeitpunkt gekündigt werden muss. Die Kündigung bedarf der 
Zustimmung der Mitarbeitervertretung oder, falls die Mitarbeitervertretung nur aus einer Person besteht, der Zustimmung des Ersatzmitgliedes; 
Absatz 2 gilt entsprechend. 
(4) Für das Verfahren gilt § 38 entsprechend. 
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§ 22 
Schweigepflicht und Datenschutz 
(1) Personen, die Aufgaben oder Befugnisse nach diesem Gesetz wahrnehmen oder wahrgenommen haben, sind verpflichtet, über die ihnen 
dabei bekanntgewordenen Angelegenheiten und Tatsachen Stillschweigen zu bewahren. Diese Schweigepflicht besteht nicht für Angelegenheiten 
oder Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen. Die Schweigepflicht besteht auch nach dem 
Ausscheiden aus der Mitarbeitervertretung oder aus dem Dienst- oder Arbeitsverhältnis. In Personalangelegenheiten gilt dies gegenüber den 
Betroffenen, bis das formale Beteiligungsverfahren in den Fällen der Mitberatung oder Mitbestimmung begonnen hat, insbesondere bis der 
Mitarbeitervertretung ein Antrag auf Zustimmung zu einer Maßnahme vorliegt. Die Schweigepflicht erstreckt sich auch auf die 
Verhandlungsführung und das Verhalten der an der Sitzung Teilnehmenden. 
(2) Die Schweigepflicht besteht nicht gegenüber den anderen Mitgliedern der Mitarbeitervertretung. Sie entfällt auf Beschluss der 
Mitarbeitervertretung auch gegenüber der Dienststellenleitung und gegenüber der Stelle, die die Aufsicht über die Dienststelle führt. 
(3) Die Mitarbeitervertretung hat für die Einhaltung des Datenschutzes in den Angelegenheiten ihrer Geschäftsführung zu sorgen. 
 
(6)  
1. Die Jugend- und Auszubildendenvertretung hat folgende allgemeine Aufgaben: 
Maßnahmen zu beantragen, die den Jugendlichen und Auszubildenden dienen, insbesondere in 
Fragen der Berufsausbildung und der Gleichstellung von weiblichen und männlichen Jugendlichen 
und Auszubildenden, 
2. darauf zu achten, dass die zugunsten der Jugendlichen und Auszubildenden geltenden 
Bestimmungen durchgeführt werden, 
3. Anregungen und Beschwerden von Jugendlichen und Auszubildenden entgegenzunehmen und, 
soweit sie berechtigt erscheinen, durch Verhandlung mit der Dienststelle auf ihre Erledigung 
hinzuwirken. 
 
(7) Dienststellenleitung und Jugend- und Auszubildendenvertretung sollen mindestens einmal im Jahr 
zu gemeinsamen Besprechungen zusammentreten. Die Jugend- und Auszubildendenvertretung hat 
das Recht, an den Sitzungen der Mitarbeitervertretung mit einem Mitglied mit beratender Stimme 
teilzunehmen. Sie hat Stimmrecht bei Beschlüssen, die überwiegend die Belange Jugendlicher und 
Auszubildender berühren. 
 
(8) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung kann vor oder nach jeder Mitarbeiterversammlung im 
Einvernehmen mit der Mitarbeitervertretung eine betriebliche Jugend- und 
Auszubildendenversammlung einberufen. Im Einvernehmen mit der Mitarbeitervertretung und dem 
Arbeitgeber kann die betriebliche Jugend- und Auszubildendenversammlung auch zu einem anderen 
Zeitpunkt einberufen werden. § 31 und § 32 Absatz 1 gelten entsprechend. 
 
 
(9) Besteht eine Gemeinsame Mitarbeitervertretung nach § 5a, ist eine gemeinsame Vertretung der 
Jugendlichen und Auszubildenden zu wählen. 
Besteht eine gemeinsame Mitarbeitervertretung, ist eine gemeinsame Vertretung der Jugendlichen 
und Auszubildenden zu wählen. 
 
 
Zu § 49: 
29. Die Jugend- und Auszubildendenvertretung nimmt die Interessen der Jugendlichen und 
Auszubildenden in der Dienststelle wahr und steht ihnen beratend und helfend zur Seite. 
Insbesondere hat sie Maßnahmen bzw. Angelegenheiten im Interesse der Jugendlichen und 
Auszubildenden bei der Mitarbeitervertretung zu beantragen, die die Mitarbeitervertretung, sofern 
sie sie für berechtigt hält, bei der Dienststellenleitung vertreten soll. 
Wird die erforderliche Zahl von Wahlberechtigten in mehreren Dienststellen zusammen er- 
reicht, für die eine gemeinsame Mitarbeitervertretung besteht, so wird entsprechend eine Jugend- und 
Auszubildendenvertretung gewählt. 
 


